
 

Meisterschafts-Ausschreibung 

2009 des 
 

 

Landesturnverbandes Steiermark 

 

Landesturnverband Steiermark – Jahngasse 1 – 8010 Graz – Tel/Fax: 03136 / 82848 

Konto-Nr. 20400200117 – BLZ 20815 – Steiermärkische Sparkasse  www.ltv-stmk.at 

Kernöl-Cup 2009 
Offene Offene Offene Offene 11111111. Steirische und . Steirische und . Steirische und . Steirische und 6666. Kärntner Meisterschaften im Trampolinspringen. Kärntner Meisterschaften im Trampolinspringen. Kärntner Meisterschaften im Trampolinspringen. Kärntner Meisterschaften im Trampolinspringen    

 

am 17.4.2010 in Graz 
 
 

 

Veranstalter: 
Landesturnverband Steiermark & 

Kärntner Fachverband für Turnen 
 

Ausrichter: 
Trampolin und Freestyle Club Graz 

 

Ort: 
Universitätssportzentrum Rosenhain 

Max-Mell-Allee 11, 8010 Graz 
 

Vorläufiger Zeitplan: 
11:00  Einspringen 
12:00 Kampfrichterbesprechung, 

Abgabe der Wettkampfkarten 
13:00 Wettkampfbeginn 

20:00 Siegerehrung 
Der endgültige Zeitplan wird nach 
Meldeschluss erstellt.  
 

Teilnahme-Voraussetzung: 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieds-
vereine des LTV-Steiermark oder des ÖFT. 

 

Meldung: 
Die Meldung geht an 
 Dieter Hayn 
 eMail: dieter@tfcg.at  
 
Meldeschluss ist Montag, der 5.4.2010 
Die Meldung muss enthalten: Name, 
Jahrgang, Klasse, Verein, ÖFT-
Mitgliedsnummer, Kampfrichter 

 

Nenngeld 
Für ÖFT-Personen-Mitglieder von Steirischen 
Vereinen: EUR 10,- pro Teilnehmer 
Für alle anderen ÖFT-Personen-Mitglieder: 
 EUR 15,- pro Teilnehmer 
Für Nicht-ÖFT-Personen-Mitglieder: 
 EUR 20,- pro Teilnehmer 
Das Nenngeld ist auf das LTV-Konto bei der 
Steiermärkischen, BLZ 20815, Kto. 
20400200117, zu überweisen. 
 
Bei Nachmeldungen erhöht sich das 

Nenngeld auf den dreifachen Betrag. 

 

 

 

 

 

 

Kampfrichter 
Jeder teilnehmende Verein hat einen national 
geprüften Kampfrichter zu stellen, ansonsten 
erhöht sich das Nenngeld um € 10.- pro 
Teilnehmer (maximal 100 pro Verein). 
Steirische und Kärntner Vereine müssen 
keinen Kampfrichter stellen. 
 
 

Wettkampfmodus: 
 

Es gelten die aktuell gültigen 
Wettkampfbestimmungen des ÖFT mit 
folgenden Ausnahmen: 

 

Kinderklasse m & w 
 

Jahrgang 2000 und jünger. 
Mindest-Pflichtübung L0. 
 

Schülerklasse m & w 
 

Jahrgang 1996 und jünger. 
Mindestpflichtübung L0. 

 

Jugendklasse m & w 
 

Jahrgang 1993 und jünger. 
Mindestpflichtübung L2. 
 

Allg. Klasse m & w 
 

Jahrgang 1992 und älter. 
Mindestpflichtübung L2. 
 

Synchron m & w 
 

Alle Jahrgänge. 
Mindestpflichtübung L2. 
 
Männliche und weibliche Athleten werden 
jeweils getrennt gewertet. 
 
Die Definitionen der Pflichten können unter 
www.oeft.at herunter geladen werden. 

 

 


